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1. (1)Auf Dienstnehmerinnen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sind die Bestimmungen dieses

Abschnittes nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 anzuwenden.

2. (2)§ 26 Abs. 1 und 2 gilt mit folgenden Abweichungen:

1. 1.eine Teilzeitbeschäftigung ist im Ausmaß einer Herabsetzung

1. a)bis auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit oder

2. b)unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit für die beantragte

Dauer, während der die Mutter Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat,

zu gewähren;

1. 2.das Ausmaß der Herabsetzung ist so festzulegen, dass die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit ein

ganzzahliges Stundenausmaß umfasst. Die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit nach Z 1 lit. a

1. a)darf nicht unter der Hälfte der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßigen

Wochendienstzeit und

2. b)muss unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßigen Wochendienstzeit liegen;

2. 3.bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen die Dienstnehmerin Dienst zu versehen hat,

ist auf die persönlichen Verhältnisse der Dienstnehmerin insbesondere auf die Gründe, die zur

Teilzeitbeschäftigung geführt haben, so weit Rücksicht zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Interessen

entgegenstehen;

3. 4.eine Dienstnehmerin kann über die für sie maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur

herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich notwendig ist

und ein anderer geeigneter Bediensteter, dessen Wochendienstzeit nicht herabgesetzt ist, nicht zur

Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen

oder nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.

4. 5.Z 1 und 2 gelten nicht für Dienstnehmerinnen der Gemeinden und Gemeindeverbände. Für

Dienstnehmerinnen der Gemeinden und Gemeindeverbände ist das Ausmaß der Herabsetzung so

festzulegen, dass die verbleibende regelmäßige Wochendienstzeit ein ganzzahliges Stundenausmaß umfasst

und unter der für eine Vollbeschäftigung erforderlichen regelmäßigen Wochendienstzeit liegt. In Gemeinden

und Gemeindeverbänden mit weniger als zehn Dienstnehmern ist eine Teilzeitbeschäftigung nur im Ausmaß

einer Herabsetzung auf die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit oder im

Ausmaß einer Herabsetzung unter die Hälfte der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Wochendienstzeit

zulässig.

3. (3)§ 26 Abs. 8 und 9 gelten mit der Maßgabe, dass die Dienstbehörde auf Antrag der Dienstnehmerin eine

Änderung der Teilzeitbeschäftigung (Verlängerung, Änderung des Ausmaßes oder der Lage) oder die vorzeitige

Beendigung der Teilzeitbeschäftigung verfügen kann, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen

entgegenstehen.

4. (4)§ 27 gilt nicht. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur dann abgelehnt werden, wenn die

Dienstnehmerin infolge der Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen ihrer

bisherigen Verwendung noch in einer anderen ihrer dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden

Verwendung eingesetzt werden könnte. Die Ablehnung ist schriftlich zu begründen.

5. (5)§ 28 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung nach Abs. 4 durch die

Dienstbehörde die Dienstnehmerin anstelle der Teilzeitbeschäftigung oder bis zur rechtskräftigen Entscheidung

Karenz beanspruchen kann.

6. (6)Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz nach § 29 gelten auch während eines

Rechtsmittelverfahrens betreffend die Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung. § 29 Abs. 2 erster Satz ist nicht

anzuwenden.

7. (7)§§ 31 und 33 gelten nicht.
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